Hinterbliebenenversorgung in der betrieblichen Altersversorgung

Die Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung (bAV) unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht, so zum Beispiel in der steuerlichen Behandlung von Beitrag und Leistung. Aber auch in Bezug auf die Ausgestaltung der Hinterbliebenenversorgung müssen gewisse Kriterien beachtet werden, damit die zugesagte Versorgung steuerlich als betriebliche Altersversorgung anerkannt wird. Daher wird der Hinterbliebenenbegriff nachstehend erläutert.

Grundsätzlich umfasst die Hinterbliebenenversorgung gemäß BetrAVG Leistungen an folgende Personen:

· die Witwe des Arbeitnehmers bzw. den Witwer der Arbeitnehmerin

· die kindergeldberechtigten Kinder gemäß

      § 32 Abs. 3 und 4, Satz 1 bis 3 EStG

· den früheren Ehegatten

· unter bestimmten Voraussetzungen auch den Lebensgefährten/die Lebensgefährtin

Der Begriff des Lebensgefährten/der Lebensgefährtin ist dabei als Oberbegriff anzusehen, der auch die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft umfasst. Dabei ist es unerheblich, ob die Lebenspartnerschaft eingetragen ist oder nicht. Bei der eingetragenen Lebenspartnerschaft ist allerdings die betriebliche Veranlassung der Hinterbliebenenversorgung schon durch die Verpflichtung zum Unterhalt abzuleiten, während bei den übrigen Formen der nichtehelichen Lebensgemeinschaft die betriebliche Veranlassung und damit die steuerliche Anerkennung anhand anderer Anhaltspunkte abzuleiten sind. Dies sind zum Beispiel die schriftliche Vereinbarung gegenüber dem Arbeitgeber, die namentliche Benennung des Lebensgefährten und die Versicherung, dass ein gemeinsamer Wohnsitz und eine gemeinsame Haushaltsführung besteht. 

Eine Vererblichkeit von Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung oder eine Übertragung auf Dritte ist dagegen, außer bei der Direktversicherung, ausgeschlossen. Das bedeutet, Dritte können als Erben aus der betrieblichen Altersversorgung keine Leistung erhalten. Einzige Ausnahme hierzu ist das  Sterbegeld bei der Pensionskasse und der Unterstützungskasse.

Eine Sonderregelung gilt, wie angedeutet, für die Direktversicherung.

Bei der Direktversicherung haben der versicherte Arbeitnehmer bzw. seine Angehörigen, soweit sie in dem Vertrag benannt sind, ein direktes Bezugsrecht auf die Leistungen aus dem Vertrag. Sinnvollerweise wird bei arbeitnehmerfinanzierten Direktversicherungen ein unwiderrufliches Bezugsrecht zugunsten des Arbeitnehmers für den Todes- und Erlebensfall vereinbart.

Bei arbeitgeberfinanzierten Direktversicherungen kann ein bedingt unwiderrufliches Bezugsrecht vereinbart werden, das sich nach Erreichen der gesetzlichen Unverfallbarkeit zu einem unbedingten unwiderruflichen Bezugsrecht umwandelt. Ist lediglich ein widerrufliches Bezugsrecht vereinbart, wandelt sich dies bei Erreichen der gesetzlichen Unverfallbarkeit nicht automatisch in ein unwiderrufliches Bezugsrecht um. Der Arbeitgeber ist arbeitsrechtlich jedoch verpflichtet, das Bezugsrecht nicht mehr zu widerrufen.

Bei Tod des Versicherten geht die Versicherungsleistung an den Bezugsberechtigten. Die Leistung fällt dann nicht in den Nachlass. Ist kein Bezugsberechtigter benannt, fällt die Versicherungsleistung in den Nachlass und geht somit an die Erben. So können bei der Direktversicherung auch Dritte Empfänger der Versicherungsleistung sein.

Auch bezüglich der Höhe der zulässigen Hinter-bliebenenleistungen gibt es Unterschiede. Bei der Unterstützungskasse und der Pensionskasse als in der Regel körperschaftsteuerbefreiten Kassen sind die zulässigen Leistungen begrenzt und zwar

· für Witwen/Witwer auf 17.179 EUR jährlich

· für Halbwaisen auf 5.154 EUR jährlich je Halbwaise

· für Vollwaisen auf 10.308 EUR jährlich je Vollwaise

Bei der Pensionszusage und dem Pensionsfonds dagegen ist lediglich die Angemessenheit der Gesamtversorgung zu beachten. Daraus leiten sich dann die zulässigen  Hinterbliebenenrenten als Prozentsatz der maximal  angemessenen Altersrente ab.

Fazit: Bezüglich der Hinterbliebenenversorgung sind bei den einzelnen Durchführungswegen Unterschiede zu beachten. Diese können bei der Wahl des geeigneten Durchführungsweges neben anderen Kriterien eine ausschlaggebende Rolle spielen.

Juli 2003

Industrie-Pensions-Verein e.V.

Peter Wilken 

Tel.: (0 44 51) 9 29-2 50

http://www.ipv.de
wilken@ipv.de


